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In der vergangenen Ausgabe haben wir über die Entscheidung 

des Bundesarbeitsgerichts berichtet, dass Gewerkschaften 

nicht unbegrenzt digitale Kommunikationsstrukturen der 

Unternehmen nutzen dürfen. Nun stellt sich aber immer noch 

die Frage, ob eine Ausweitung der Zugangsrechte per Ge-

setzesänderung kommt. Die Ampelregierung hatte hierzu ein 

Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, konnte dieses aber  

nicht mehr durchbringen. Auch im Koalitionsvertrag  

von Schwarz-Rot findet sich eine entsprechende Option.

Digitale Zugangsrechte  
der Gewerkschaften:
neue Perspektiven?

Jetzt ist der 
Gesetzgeber am Zug
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Die Gewerkschaften verzeichnen seit Jah-
ren einen Rückgang ihrer Mitgliederzahlen. 
Beim DGB als größtem Dachverband, zu 
dem etwa die IG Metall und Verdi gehören, 
waren im Jahr 2024 nur noch rund 5,6 Mil-
lionen Beschäftigte organisiert. Dies ent-
spricht einem Rückgang um circa 1,4 Mil-
lionen Beschäftigte in den letzten 20 Jahren 
und bedeutet zugleich, dass sich der ge-
werkschaftliche Organisierungsgrad in 
Deutschland auf etwa 17,4 Prozent (Stand 
2021) der Beschäftigten reduziert hat.

Die Gewerkschaften stehen daher vor der 
Herausforderung, ihre Mitgliederbasis zu 
stärken, um weiterhin der ihnen obliegen-
den Funktion als Vereinigungen, die zur 
Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen gebildet sind, 
gerecht werden zu können. Weitere Aus-
tritte sollen möglichst vermieden und neue 
Mitglieder hinzugewonnen werden. Zur 
aktiven Ausübung ihrer gewerkschaftlichen 
Rechte sind Gewerkschaften auf den Kon-
takt zu den Beschäftigten in den Betrieben 
angewiesen.

Allerdings stoßen die gewerkschaftlichen 
Aktivitäten bei vielen Arbeitgebern auf 
Ablehnung, sodass sich häufig Konflikte 

ergeben. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat sich umfassend mit den digitalen Zu-
gangsrechten der Gewerkschaften befasst 
und diese auf der Grundlage der aktuellen 
Gesetzeslage begrenzt. Es betont, dass der 
Ball für eine Ausweitung der Rechte im 
Spielfeld des Gesetzgebers liegt (BAG-
Urteil vom 28.1.2025, 1 AZR 33/24).

Anerkannte Zugangsrechte  
der Gewerkschaften

Das Grundgesetz schützt Gewerkschaften 
in Form der sogenannten Koalitionsbetä-
tigungsfreiheit in ihrem Bestand und Erhalt. 
Es gewährleistet auf diese Weise die ge-
werkschaftliche Betätigungsfreiheit. Hier-
aus leitet sich das Recht der Gewerkschaf-
ten ab, ihre Mitglieder und alle anderen 
nicht organisierten Beschäftigten über 
ihre Aufgaben, Ziele und Tätigkeiten zu 
informieren und neue Mitglieder anzuwer-
ben. Denn nur durch Informationen ge-
genüber den bereits vorhandenen Mitglie-
dern und die Anwerbung neuer Mitglieder 
kann der Bestand der Gewerkschaften 
gesichert werden.

Bei der Ausgestaltung der Koalitionsbetä-
tigungsfreiheit der Gewerkschaften sind 
aber die Grundrechte der Arbeitgeber sowie 
die ebenfalls berührten Grundrechte der 
Beschäftigten zu berücksichtigen und gegen
einander abzuwägen. Soweit eine gesetzli-
che Ausdifferenzierung einzelner Rechte 
und Pflichten fehlt, ist es die Aufgabe der 
Gerichte, die Grenzen zwischen den kolli-
dierenden Verfassungsrechten zu konkre-

tisieren. Diese sind in einen Ausgleich zu 
bringen, sodass sie jeweils weitestgehend 
Wirksamkeit entfalten können. Im Hinblick 
darauf sind Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten soziale Gegenspieler. Auch müssen die 
Gewerkschaften die Rechte der Beschäf-
tigten wahren, zum Beispiel deren Wunsch, 
sich nicht gewerkschaftlich zu betätigen, 
oder ihr Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung.

Dass Gewerkschaften in den Betrieben 
aktiv sein sollen und hierbei verfassungs-
rechtlich geschützt sind, steht außer Frage. 
Der Gesetzgeber hat ihnen bereits umfas-
sende Rechte im Betrieb eingeräumt – etwa 
ein Initiativrecht zur Bildung eines Betriebs-
rats, das Antragsrecht zur Bestellung des 
Wahlvorstands, weitreichende Informati-
onsrechte, die Möglichkeit, eine Betriebs-
versammlung bei Untätigkeit des Betriebs-
rats zu erzwingen, Antragsrechte bei Ver-
stößen gegen die Betriebsverfassung und 
viele mehr.

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
regelt zudem den physischen Betriebszugang 
von Gewerkschaften und deren Vertretern. 
Dieser Zugang wird nicht grenzenlos ge-
währt und ist beschränkt auf Fälle der 
Wahrnehmung der im BetrVG genannten 
Aufgaben und Befugnisse. Die Rechtspre-
chung ist hier dennoch relativ großzügig. 
Sobald eine Angelegenheit in einem inne-
ren Zusammenhang mit einer betriebsver-
fassungsrechtlichen Aufgabe steht, wird ein 
gewerkschaftliches Zugangsrecht angenom-
men. Ausreichend soll schon sein, dass der 
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Betriebsrat eine im Betrieb vertretene Ge-
werkschaft um Unterstützung bittet. Ar-
beitgeber können den Zutritt einer im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaft zum 
Betriebsgelände in diesen Fällen nur dann 
verweigern, wenn unumgängliche Notwen-
digkeiten des Betriebsablaufs, zwingende 
Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen entgegenstehen. 
Gewerkschaften sind grundsätzlich ver-
pflichtet, ihre Besuche unter Angabe des 
Besuchszwecks so rechtzeitig anzukündigen, 
dass Arbeitgeber die Zugangsberechtigung 
vorab prüfen können.

Für Aufgaben außerhalb der Betriebsver-
fassung, also insbesondere bei der tarifpo-
litischen Betätigung, greift diese Rechts-
grundlage nicht. Allerdings leitet das BAG 
auch aus dem Schutz der koalitionsmäßigen 
Betätigung der Gewerkschaften ein Zu-
gangsrecht zugunsten der Gewerkschaften 
ab. Danach ist die Werbung von Mitgliedern 
Teil der grundrechtlich geschützten Betä-
tigungsfreiheit. Hierzu gehört insbesonde-
re die Möglichkeit, unmittelbar im Betrieb 
um Mitglieder zu werben. Hintergrund ist, 
dass die Gewerkschaft erst dadurch die 
koalitionsspezifischen Aufgaben effektiv 
wahrnehmen kann. Dem sind aber enge 
Grenzen gesetzt, um die entgegenstehenden 
Haus- und Eigentumsrechte der Arbeitge-
ber zu wahren. In jedem Fall dürfen Ar-
beitgeber vorab prüfen, ob durch den Besuch 
der störungsfreie Arbeitsablauf oder der 
Betriebsfrieden beeinträchtigt werden. 
Hierzu haben Gewerkschaften ihren Besuch 
in der Regel rechtzeitig im Voraus anzu-
kündigen. Im Hinblick auf die etwaige 
Häufigkeit gewerkschaftlicher Besuche im 
Betrieb zur Mitgliederwerbung hält das 
BAG in der Regel einen Besuch je Kalen-
derhalbjahr zu Pausenzeiten für angemessen. 
Bei Meinungsverschiedenheiten über das 
Zugangsrecht haben Gewerkschaften kein 

Recht, ein Betriebsgelände gegen den Wil-
len des Arbeitsgebers zu betreten. Vielmehr 
ist der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten 
zu beschreiten.

Verlagerung ins Virtuelle

Spätestens seit Corona verlagert sich das 
Arbeitsleben immer mehr ins Virtuelle. Mit 
der wachsenden Digitalisierung und ins-
besondere einer vermehrten Tätigkeit au-
ßerhalb der Betriebe durch mobiles Arbei-
ten verändern sich die Wege der potenziel-
len Kontaktaufnahme. Die klassischen 
Werbemaßnahmen wie das „Schwarze 
Brett“ oder der Flugzettel verlieren an Be-
deutung.

Die Gewerkschaften versuchen entspre-
chend, die Belegschaft über die digitalen 
Kommunikationswege des Arbeitgebers zu 
erreichen. Dies betrifft vor allem Betriebe, 
in denen die Beschäftigten einen erheblichen 
Teil ihrer Arbeitszeit mobil außerhalb des 
Betriebsgeländes verbringen. Dabei hat das 
BAG bereits das Recht der Gewerkschaften 
anerkannt, an ihnen bekannte dienstliche 
E‑Mail-Adressen der Beschäftigten Werbung 
versenden und dadurch die Infrastruktur 
der Arbeitgeber nutzen zu dürfen. Die 
Arbeitgeber sind verpflichtet, die Nutzung 
betrieblicher E‑Mail-Adressen durch die 
Gewerkschaften zu dulden, sofern hieraus 
keine Störung der betrieblichen Abläufe 
oder des Betriebsfriedens folgt.

BAG begrenzt  
digitales Zugangsrecht

In dem vom BAG entschiedenen Fall for-
derte die tarifzuständige Gewerkschaft vor 
dem Hintergrund, dass bei der Arbeitge-
berin ein Großteil der betriebsinternen 
Kommunikation über E‑Mails, Intranet 
sowie über ein betriebsinternes Kommunika

tionstool erfolgt, einen weitreichenderen 
Zugang zu den unternehmensinternen 
Kommunikationsnetzwerken, um Werbung 
zu betreiben und Informationen zu öffentli
chen. Konkret begehrte die Gewerkschaft 
die Herausgabe der betrieblichen E‑Mail-
Adressen aller etwa 5400 Beschäftigten sowie 
einen Zugang als „interner Nutzer“ zu deren 
konzernweitem Netzwerk. Zudem verlangte 
sie von der Arbeitgeberin, auf der Startseite 
ihres Intranets eine Verlinkung mit der Web-
site der Gewerkschaft vorzunehmen.

Das BAG hat wie bereits die Vorinstanzen 
einem erweiterten digitalen Zugangsrecht 
der Gewerkschaft eine Absage erteilt. Die 
Belastung der grundrechtlichen Position 
des Arbeitgebers sei erheblich und begrün-
de ein überwiegendes Schutzbedürfnis 
gegen eine solche Inanspruchnahme. Das 
BAG bestätigt zwar erneut, dass eine Ge-
werkschaft grundsätzlich die Befugnis hat, 
betriebliche E‑Mail-Adressen der Beschäf-
tigten zu Werbezwecken und für deren 
Information zu nutzen. Hiervon nicht 
gedeckt sei aber die Übermittlung aller 
betrieblichen E‑Mail-Adressen durch die 
Arbeitgeberin.

Auch wenn erhebliche Teile der betriebsinter
nen Kommunikation eines Unternehmens 
elektronisch stattfinden und die Beschäftig
ten nach der bestehenden betrieblichen 
Regelung bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit 
mobil oder im Homeoffice arbeiten können, 
besteht kein Anspruch auf eine Herausga-
be der dienstlichen E‑Mail-Adressen. Der 
begehrte Zugriff der Gewerkschaft auf die 
dienstlichen E‑Mail-Adressen aller Beschäf
tigten würde eine erhebliche Verbesserung 
ihrer Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 
unter gleichzeitiger Schonung ihrer eigenen 
personellen Ressourcen im Vergleich zur 
Kontaktaufnahme und Werbung vor Ort 
bedeuten. Es handelt sich damit um keine 
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bloße Übertragung der bereits in der analo
gen Betriebswirklichkeit bestehenden Rechts-
situation auf die digitale Betriebswirklichkeit.

Ein Arbeitgeber muss also nicht zusätzliche 
Maßnahmen ergreifen, um der Gewerkschaft 
den Zugriff auf die Beschäftigten zu erleich-
tern. Es besteht kein Anspruch, von den 
Arbeitgebern aktiv bei der Verbreitung oder 
Stabilisierung ihrer Basis durch Anwerben 
neuer Mitglieder oder Verfestigung der 
Bindung vorhandener Mitglieder unterstützt 
zu werden. Um an die betrieblichen E‑Mail-
Adressen der Beschäftigten zu gelangen, gibt 
es nach Ansicht des BAG auch andere Mög-
lichkeiten. So ist die Gewerkschaft nicht 
daran gehindert, die Beschäftigten vor Ort 
im Betrieb anzusprechen und ihre betrieb-
lichen E‑Mail-Adressen zu erbitten. Dies 
stelle auch für die betroffenen Beschäftigten 
den schonendsten Ausgleich ihrer grund-
rechtlich verbürgten Belange dar.

Die Gewerkschaft kann ebenso wenig die 
Nutzung des konzernweiten internen Kom-
munikationsnetzwerks verlangen. Die damit 
verbundenen Beeinträchtigungen der Ar-
beitgeberin würden diese erheblich in ihrer 
verfassungsrechtlich garantierten wirtschaft-
lichen Betätigungsfreiheit beeinträchtigen. 
Ein solches Zugangsrecht würde nach Auf-
fassung des BAG das zwar ebenfalls grund-
rechtlich geschützte Interesse der Gewerk-

schaft an der Durchführung der Werbe-
maßnahmen übersteigen.

Schließlich lehnt das BAG einen Anspruch 
auf Verlinkung des Internetauftritts der 
Gewerkschaft im Intranet des Unternehmens 
ab. Die Gewerkschaft argumentierte, dass 
Arbeitgeber im öffentlichen Dienst in ihrem 
Intranet den Internetauftritt der Gewerk-
schaft auf Verlangen zu verlinken haben 
und dies auch in der Privatwirtschaft gelten 
müsse. Dieser Ansicht folgte das BAG jedoch 
nicht. Eine analoge Anwendung komme 
mangels einer planwidrigen Regelungslücke 
nicht in Betracht. Der Gesetzgeber habe 
die Problematik des Zugangs der Gewerk-
schaften zu den digitalen Kommunikati-
onssystemen eines Betriebs erkannt und 
sich im Rahmen des Betriebsrätemoderni-
sierungsgesetzes gegen die Aufnahme einer 
entsprechenden Norm in das BetrVG ent-
schieden.

Neuregelung durch den Gesetzgeber?

Das BAG hat in seiner Entscheidung betont, 
dass ein Ausgleich der widerstreitenden 
Interessen von Grundrechtsträgern vorran-
gig dem Gesetzgeber obliegt. Ursprünglich 
hatte das Bundesarbeitsministerium unter 
Hubertus Heil (SPD) bereits während der 
Ampelkoalition in seinem Referentenent-
wurf zum Tarifvertragstreuegesetz (Bear-
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beitungsstand 5.9.2024) auch ein digitales 
Zugangsrecht der Gewerkschaften vorge-
sehen. Hierzu sollte das BetrVG dahinge-
hend ergänzt werden, dass den Gewerk-
schaften der Zugang zum Betrieb „ein-
schließlich der im Betrieb zur Kommunika
tion verwendeten Informations- und Tele-
kommunikationstechnologien“ zu gewäh-
ren ist. Zudem habe der Arbeitgeber auf 
rechtzeitiges Verlangen die erforderlichen 
und zumutbaren Mitwirkungshandlungen 
vorzunehmen, insbesondere die betrieblichen 
E‑Mail-Adressen der im Betrieb Beschäf-
tigten herauszugeben. Diese Vorschläge 
wurden jedoch bereits vom Bundeskabinett 
der abgewählten Ampelkoalition verworfen 
und nicht in den – dem Bundestag später 
zugeleiteten – Gesetzentwurf der Bundes-
regierung aufgenommen. 

Nachdem das Gesetzgebungsverfahren zum 
Tariftreuegesetz von der Ampelregierung 
nicht abgeschlossen werden konnte, wurde 
es inzwischen neu eingebracht. Regelungen 
zu digitalen Zugangsrechten sind aktuell 
nicht vorgesehen, obwohl im Koalitions-
vertrag vom 5. Mai 2025 angekündigt 
wurde, dass das Zugangsrecht der Gewerk-
schaften in die Betriebe um einen digitalen 
Zugang ergänzt werden solle, „der ihren 
analogen Rechten entspricht“. Ob, wann 
und wie der Gesetzgeber tätig wird, bleibt 
abzuwarten.




